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Im iibrigen wird durch diese Verordnung die Verordnung vom
31. Juli 1906 betreffend Staatsbeitriige fiir das Volksschulwesen auf-
gehoben. :

2. BeschluB des Regierungsrates betreffend Abiéinderung von § 81 der
Verordnung betreffend die Leistungen des Staates fiir das Volks-
schulwesen vom 28. November 1913. (Vom 31. Januar 1914.)

Der Regierungsrat,
nach Einsicht eines Antrages der Erziehungsdirektion und des Er-

ziehungsrates,
beschlielit:

I. §81 der Verordnung betreffend die Leistungen des Staates fiir das
Volksschulwesen vom 28. November 1913 wird abgeiindert wie folgt:

§ 81. Der fiir die Festsetzung des Staatsbeitrages maligebende
Schitzungswert der Lehrerwohnungen wird durch den Erziehungsrat
festgesetzt. Ebenso wird durch den Erziehungsrat alle sechs Jahre
den ortlichen Verhiiltnissen entsprechend die Hohe der von den
Gemeinden oder Kreisen an Stelle der Wohnung zu leistenden Bar-
vergiitung bestimmt.

Den Gemeinden oder Kreisen leistet der Staat jahrliche Beitriige
bis auf die Hilfte des Schiitzungswertes der Wohnungen oder der
von ihnen an Stelle der Wohnung geleisteten Barvergiitung.

II. Publikation im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung,
sowie Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und des Erziehungs-
wesens.

2. Fortbildungsschule (Rekrutenpriufungen).

I. Auszug aus dem Protokoll des Erziehungsrates des Kantons Ziirich.
Rekrutenpriifungen. (Vom 26. November 1913.)

Der Erziehungsrat beschliel5t:

I. An die Sekundar- und Gemeindeschulpflegen und die Volks-
schullehrerschaft des Kantons Ziirich wird folgendes Kreisschreiben
erlassen:

Wiederholt hat der Erziehungsrat in den letzten Jahren sich
mit der Frage der Hebung der Resultate der Rekrutenpriifungen
beschiiftigt. Er erliel am 23. September 1912 ein Kreisschreiben,
worin er die Schulpflegen und die Lehrerschaft auf die nicht befrie-
digenden Resultate aufmerksam machte, die bei den Rekrutenprii-
fungen des Kantons Ziirich zutage getreten sind, und zugleich darauf
hinwies, wie im Fache der Vaterlandskunde durch intensivern Unter-
richt in der Primar- und Sekundarschule, ganz besonders aber auch
durch die Fortbildungsschule bessere Resultate zu erzielen wiiren.
Ferner wurde hervorgehoben, dafl durch Einfithrung freier Kurse
in Vaterlandskunde, besonders in dem der Rekrutenpriifung voran-



gehenden Winterhalbjahr Gutes geschaffen werden konnte. Noch
liegen die Resultate der diesjihrigen Rekrutenpriifungen nicht vor;
es libt sich demnach auch noch nicht ermessen, ob die im Vorjahr
erteilten Weisungen gute Friichte getragen haben. Tatsache aber
ist, dafb nach den eingegangenen Berichten nur in sehr wenigen
Gemeinden durch Errichtung besonderer Kurse versucht wurde, auf
die Resultate giinstig einzuwirken. Wie dringend notwendig dies
aber ist, beweist die nunmehr erschienene Statistik iiber die Ergeb-
nisse der letztjihrigen Priifungen. Falit man die Durchschnittsnoten,
die von der Gesamtheit der Rekruten erreicht wurden, ins Auge, so
ergibt sich, dall bessere Gesamtresultate aufweisen als der Kanton
Zirich (6,83) die Kantone: 1. Genf (6,43), 2. Obwalden (6,59), 3.
Nidwalden (6,65), 4. Baselstadt (6,72), 5. Glarus (6,73), 6. Neuen-
burg (6,76). Geradezu beschimend aber ist der Rang, den der
Kanton Ziirich in der Vaterlandskunde einnimmt. Es ergibt sich,
dall von 100 Stellungspflichtigen des Kantons Ziirich in diesem Fach
eine gute Note, das heiit 1 oder 2 erhalten haben 58, und dal
gleiche oder geringere Resultate nur noch aufweisen die Kantone
Uri (56), Schwyz (58), Graubiinden (58); die ganze Schweiz da-
gegen 65. Diese Tatsache ist um so bedenklicher, als nach der Sta-
tistik eine gegeniiber andern Kantonen sehr erhebliche Zahl ziirche-
rischer Rekruten eine iiber die Primarschule hinausgehende Bildung
genossen hat. Es darf weiter nicht verschwiegen werden, dafl im
Fache der Vaterlandskunde der Bezirk Dielsdorf mit 41 Rekruten,
die eine gute Note erhalten haben, mit dem Bezirk Schwarzenburg
(Bern) den letzten Rang einnimmt. Inwieweit in diesem Bezirk
besondere Verhiltnisse dieses Resultat verschuldet haben, soll noch
besonders gepriift werden. Der Erziehungsrat ist aber der Ansicht,
dalb etwas geschehen miisse, um die Resultate in der Vaterlands-
kunde fiir den Kanton Ziirich tberhaupt zu verbessern. Das vor
dem Kantonsrat liegende Fortbildungsschulgesetz wird um der finan-
ziellen Folgen willen fiir einmal nicht weitergeleitet werden konnen.
Um so mehr aber miissen wir neuerdings die Schulbehorden und die
Lehrerschaft ermuntern, auf Grundlage der bestehenden Gesetzgebung
mit aller Energie an der Forderung des ziircherischen Volksschul-
wesens zum Zwecke der Erlangung besserer Priifungsausweise zu
arbeiten.

Der Erziehungsrat sieht sich deshalb veranlal’t, schon jetzt und
ohne erst die Resultate des Jahres 1913 abzuwarten, an die Schul-
behorden und die Lehrerschaft die Mahnung zu richten, dal; tiberall
da, wo es noch nicht geschehen, noch im laufenden Winter die
Vorkehrungen getroffen werden, die in seinem Kreisschreiben vom
23. September 1912 empfohlen sind.

II. Die kantonalen Experten bei den Rekrutenpriifungen, Lehrer
J. Huber in Zirich II, und H. Hiirlimann in Zirich III, werden ein-
geladen, in Verbindung mit Fortbildungsschulinspektor Steiner bei
Anlall der Berichterstattung iiber die Resultate der Rekrutenprii-
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fungen des Jahres 1913 Bericht und Antrag dariiber einzubringen
in welcher Weise weiter vorzugehen sei, damit eine Besserung der
Resultate erwartet werden kann, und dabei insbesondere auch Vor-
schlige zu machen hinsichtlich der Art der Durchfiithrung der wei-
tern im Vorjahre von ihnen gestellten Postulate. Im weitern ist
die Frage zu priifen, ob nicht an Fortbildungsschulen nur dann
Staatsbeitriige zu verabreichen seien, wenn das Fach der Vaterlands-
kunde als obligatorisches Fach erkliirt wird.

III. Mitteilung an die Experten Lehrer J. Huber und H. Hiirli-
mann und an Fortbildungsschulinspektor Steiner, sowie Publikation
von Dispositiv I im ,Amtlichen Schulblatt“. -

3. Mittelschulen und Berufsschulen.

1. Lehrplan der Industrieschule Ziirich. (Vom 19. Februar 1913.)

Schnlziel.

Reife fiir alle modern-wissenschaftlichen Studien, insbesondere
fir technische Hochschulstudien.

Erziehung zu geistiger Selbstéindigkeit, zu idealem Sinn und zu
pflichtbewuliter Lebensauffassung.

Entwicklung der Urteils- und Arbeitsfihigkeit zu dem Ziele, in
geistigen und materiellen Fragen das Wesentliche vom Unwesent-
lichen selbstéindig zu unterscheiden und zu eigener produktiver Arbeit
gewissenhaft zu verwenden.

Gewohnung an einfachen und klaren Gedankenausdruck, an
Konzentration auf die Sache und an Gkonomische Zeithenutzung.

Verstindnis fiir modernes Kultur- und Geistesleben. Interesse
fiir die Aufgaben eines gebildeten Menschen und Weckung des Willens
zur Mitarbeit an ihnen. '

Anmerkung. Die aus einer technischen und einer kaufménnischen Abteilung
bestehende Industrieschule hatte bis 1904 die Aunfgabe, die Schiiler teils zum
unmittelbaren Eintritt ins praktische Berufsleben, teils zum Besuche hoherer
technischer Lehranstalten vorzubereiten. Zu Ostern 1904 ist jedoch die Handels-
schule in der Weise von der Industrieschule abgetrennt worden, daB die letztere
nur noch die bisherige technische Abteilung umfaBt. Die jetzige Industrieschule
ist also eine obere Realschule oder Oberrealschule, schliet ihren Unterricht der
ersten und zweiten Klasse an die Lehrziele der zweiten und dritten Sekundar-
schulklasse an und umfallt 4! Jahre Schulzeit.

Gesetz vom 25. Mirz 1867, Regierungsratsbeschliisse vom 14. Mai 1885 und
vom 15. Oktober 1903.



	Kanton Zürich :  Fortbildungsschule (Rekrutenprüfungen)

